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Zs 33. Samstag den 17. August R8«S5.

Abomicmcntsprcis.
Bei allen Postbureaux
franco durch die ganze

Schweiz:
Halbjährl: Fr. 2. 30.
Vierteljahr!. Fr. l. kg.

I» Solothurn bei
der Expedition:

Halbjährl. Fr. I. SO.

Vierteljahr!. Fr. l.2ü.

Schweizerische

Kirchen-Zeitung.
HmttiöMüben von einer lmtllolijicà GeMljsâH

Einrückungsgebühr»
lO Cts. die Petitzcile

bei Wiederholung

Erscheint jeden
S a m st a g

in sechs oder acht
Quartseitcn.

Briefe u. Gelder franco

Eingabe der Hochiv. Landespriester-

schaft von Obmalden

an die Hit. mit der Wevision der Fan-
tons-Werfassnins betrantcn Behörden.

(Mitgetheilt.)

H. H. Wenn die Hochw. Landcspriestcr-

schuft bcim Anlaß der Revision unserer

Kantonsverfcissung init gegenwärtiger Zu-
schrift sich an Sie lvendet und ihre hier-

auf bezüglichen Wünsche und Begehren

ehrfurchtsvoll Ihnen vorträgt: so ge-

schießt dieß vorzüglich im Interesse des

unserer Obsorge anvertrauten VolkeS, dem

wir seine geistlichen Güter und frommen

Stiftungen gesichert sehen möchten; es

geschieht, weil wir selbst durch heilige

Pflichten uns aufgefordert glauben, was

Gottes und der Kirche ist, nach Mög-
lichkeit zu wahren; es geschieh! endlich im

unbegrenzten Vertrauen aus Ihre loyale,
den geistlichen Rechten und Institutionen
günstigen Gesinnungen, aus ihre warme

Vaterlands- und Gcrechtigkeitslicbc, die

unsere wohlbcgrüudcteu Vorstellungen

würdig und unserm katholische» Landvolke

und der hl. Kirche, zu welcher es sich bc-

kennt, das geben werden, was demselben

von NechtS- und Billigkeit wegen gehört,
was me istcn thei l s die freisinnigsten

Kantonsvcrfassungen unseres schweizerischen

Vaterlandes denselben schon gegeben, und

was nur Beschränktheit der Einsichten,
oder gar nur ei» der heil. Kirche unge-

ucigter Geist derselben vorenthalten kann.

Seit dem Beginn unseres vaterläudi-
sehen Freistaates bis in die neuere Zeit
k)nttc unser Volk eine mehr auf Uebung,

Gewohnheit und einzeln erlassene Vcr-

ordnungcn, als aus bestimmte Grundsätze

beruhende Verfassung.

Dieß hinderte jedoch nicht das im All-

gemeinen stets gute Einvernehmen und

vereinte Zusammenwirken der geistlichen

und weltlichen Behörde» zur Wohlfahrt
des Landes.

Die durch die Gewalt der Umstände

aufgedrungene Helvetik war nur von kur-

zer Dauer, und die alte Ordnung der

Dinge kehrte wieder zurück.

Die erste, in gehöriger Form und

Schrift verfaßte und von der außvrdcnt-

lichen Landsgcmcinde — den 10. Heu-

monat 1814 angenommene Verfassung —
berührt mit keiner Silbe das Verhältniß
zwischen Kirche und Staat, unc> es

blieben auch dieselben, da jedem daS

Scinige wurde, und Ucbergriffe nur in

der Verwaltung des Diözesan- und Bi-
schvfzellcr-Fonds vorkamen, sehr befrie-

digend.

Die in die Verfassung von 1830 auf-

genommenen, den Rechten der Kirche zu-

widerlaufcuden Bestimmungen wurden,
wir sprechen dieß hier mil freudiger An-

erkennung aus, durch das Wohlwollen der

h. Regierung gemildert und den sonst

unauswcislichcn Konflikten vorgebeugt.

Da nun aber eine neue Zeit, und mit
derselben neue Verhältnisse nach Innen
und Außen gekommen, denen auszuwei-

chen, keineswegs in der Macht des Men-

sehe» steht, und da die Personen wcch-

sein, aber zu Recht erwachsene Grundsähe

bleiben, und oft für lange Dezennien

ihren guten oder bösen Einfluß auf das

öffentliche Leben und auf die Geschicke

des VolkeS auszuüben bestimmt sind, so

muß cS gewiß uu Interesse des guten

Einvernehmens der Behörden, im Inter
esse der Gerechtigkeit und des darauf ba-

sirten Friedens und der Wohlfahrt un-

seres Volkes liegen; daß die wechselst'!!:-

gen Beziehungen zwischen Kirche und

Staat ans billige Weise geregelt und den

unveräußerlichen Rechten der Kirche in
der neuen Verfassung allseitig bcfridigen-
den Ausdruck gegeben werde. Es beste-

hcn dieselben vorzugsweise:

n. In der Gewährleistung der geistli-
chen Güter, wozu wir auch die Divzesau-,
Schul- und Armenfonds rechnen, zu ih-
rer ursprünglichen Bestimmung.

d. In der Gewährleistung der ange-
messenen Mitbetheiligung an der Ver-
waltung derselben durch die Kirche.

o. In der Gewährleistung der geistli-
chen Korporationen in ihren bisherigen
Rechten, inwiefern dieß durch unsere Kan-

tvnal-Verfassung geschehen kaun.

â. Und endlich in der erneuerten Wah-

rung des bisherigen EinflußeS der Lau-

desgeistlichkeit auf das Unterrichtswcsen.

Sie, H. H.! sind gewiß mit uns ein-
verstanden, daß der zeitliche Bcsihthum
der Kirche im Allgemeinen, auf natür-
lichem, göttlichem und positivem
Rechte beruhe.

Auf natürliche m Rechte: weil die

Kirche, als erste anerkannte öffentliche

Gesellschaft, das Recht hat zu dem, was

zu ihrem Fortbestehen unumgänglich noth-

wendig ist, also zum Besitz zeitlicher Güter.

Auf göttlichem Rechte: weil der

göttliche Stifter selbst die Kirche in ih-
rem Entstehen durch fromme Gaben —
also durch zeitliches Gut erhalten und

auch seine Jünger — dieß ferner zu thun

— gelehrt und augeleitet hat.

Auf positivem N e ch t e: indem alle

christliche Gesetzgebung diesen zeitlichen

Besitzthum ver Kirche zugesichert hat.

Was nun im Laufe der Zeiten, un-
ter den Augen, und meistens unter der

Begünstigung der weltlichen Regierung —
oft zu besonders ausgesprochenen religiü
sen Zwecken - von frommen Stiftern
der Kirche vergäbet worden; das ist voll
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kommenes Eigenthum der Kirche, und

das vollkommene Eigenthum
der Kirche schließt nothwendig
auch das Recht der Verwaltung
desselben in sich. Dieß die bestän-

dige Ansicht und Uebung der Kirche, und

die ältere und mittlere Geschichte, schreibt

einer der berühmtesten Kanonisteu der

heutigen Zeit (Permoiieder) wird kaum

ein entgegengesetztes Beispiel auszuweisen

im Stande sei». Nur die Protestanten,

von ihrem protestantischen Standpunkte

ausgehend und mit ihnen einige — we-

uige — ihrer Mutterkirche gegeuübcrste-

hende Katholiken weichen von dieser Au-

ficht ab.

Die Verwaltung der kirchlichen Güter

durch die Laien, mit gänzlichem Aus-

schlnß der Kirche, und ohne das Ober-

aussichtsrecht derselben, widerstreitet also

jedem Rechtsgefühl; es widerstreitet aber

auch allen kanonischen Vorschriften, und

namentlich den amtlichen Bestimmungen

des von unserm Landrathe ungefähr 1579

(siehe altes Nathsprotokoll) ohne Rück-

halt angenommenen Tridentinischen Con-

rilinms HKess. 2L, esp. S.); ja, wir
könnten sagen: es widerstreite den frei-

sinnigsten Ansichten der heutigen Zeit, die

jeder anerkannten Gesellschaft, selbst ge-

ringfügigen Vereinen, die eigene Verweil-

tung ihrer Güter unbestritten überläßt;
es ist darum auch in den neuesten Ver-

fassungen der Kantone Aargau, Thurgau,

St. Gallen ze. rc. me i st en t h e il s, und

in den Monarchien von Preußen, Frank-

reich und England — die Oberaussicht

und Milverwaltnng aller geistlichen

Güter der Kirche zugesichert.

Die Armem hat Jesus, der Sohn

Gottes, seiner Kirche gleichsam als Erb-

thell übertragt-», derselben belehrend, trv-
stend und helfend sich anzunehmen, über-

Haupt für ihre leiblichen und geistlichen

Bedürfnisse nach Möglichkeit zu sorgen,

der Kirche zur hl. Pflicht gemacht und

diese hl. Pflicht hat sie auch von ihrem

Ursprünge an, nach Maßgabe der Um-

stände nnd Verhältnisse stets treu und

gewissenhaft erfüllt.

Eine gleiche Bewandtniß hat es mit

der aufwachsenden Jugend, in deren reli-

giösen Erziehung allein die Kirche, das

Emporblühen, das Wachsthum und die

Kräftigung des christlichen Lebens, also

die Erfüllung der von ihrem göttlichen

Stifter ihr übertragenen Aufgabe erblickt.

Armen- nnd SchnlsondS hat darum die

Kirche von jeher als heiliges, zu from-

men, christlichen und religiösen Zwecken

ausschließlich vergabtes und bestimmtes

Gut, und — in dieser Hinsicht — als

geistliches Gut erkannt, zur Aeuffnung und

Vermehrung desselben stets großmüthig
beigetragen und für seine Erhaltung und

Bewahrung sich besonders angelegen sein

lassen.

Die Entfernung der Geistlichen von

der Mittheilnahme an der Verwaltung
desselben hat nirgends Segen gebracht,

aber gar oft, wie die Geschichte bezeugt,

zu zweckwidriger Verwendung, wenn nicht

gar — zum unersetzlichen Verlurste —
und zum schwersten Nachtheile des Vol-
kes geführt.

Unser ehrerbietiges Begehren geht also

dahin: daß in der neuen Verfassung die
G cwäh rl e i st u n g der K i rche n güter,
worunter auch selbstverständlich
die D iözesa n fonds gehören, die
Armen- und Schulfonds für ih-
.ren ursprünglich heiligen Zweck,
sowie bei der Verwaltung der-
selben angemessene Theilnahme
der LandeSgeistlichkeit ausge-
sp roch eu werde. (Schluß folgtJ

î
Ein Kranz auf das Grab des

k Carl Brandes.

(Mitgetheilt aus Einsiedeln vom 3.)

Wir haben einen große», unersetzlichen

Verlust erlitten durch den Hinscheid des

Hochw. Pater Carl Brandes, Pro-
fessor und I)r. der Theologie. Gestern

Nachmittags um 2 Uhr entschlief er im

Schlosse Pfäfflkon, ruhig, sanft und er-

geben, gestärkt mit allen Tröstungen der

hl. Kirche. Morgen, Freitag den 9. d.,

früh 8 Uhr, wird der Selige in der

Gruft der hiesigen Stiftskirche beigesetzt.

In weiter» Klagen oder Betrachtungen
über diesen Tranerfall will ich mich für
heute nicht ergehen und eben so wenig
einen Nekrolog des Seligen schreiben,

es genügen hier folgende Notizen:

Carl wurde den l8. April 1819
i» Braunschweig geboren. In seiner Ju-
gend, nach absolvirtem Gymnasium, kam

er in eine Pelzwaarenhandlung, was ihn

zu verschiedene» Reisen veranlaßte, deren

eine ihn bis nach Island hinauf führte.

Später trat er in ein ähnliches Geschäft

zu Lugano. Erst alS er nach einigen ^
Jahren von dort nach Deutschland zu-
rückkehren wollte, entschloß er sich auf der

Reise, aus der protestantischen in die ka-

tholische Kirche überzutreten und zugleich

um Aufnahme in eine» religiösen Orden

nachzusuchen. Er trat dann zu Soles-
meS unter Abt Gu6ranger in den Bene-

diktiner-Orden, zu welchem Zwecke er sein

Noviziat in Rom machte, und in der hl.
Höhle zu Subjaco den 30. Juni 1837
die Ordcnsgclübde ablegte. Eine Zeit
lang wiomete er sich dann dem Studium
der höhern Wissenschaften und hielt sich

längere Zeit zu Solesmes, München und

Einsiedeln auf. Auch später war sein

Wirkungskreis abwechselnd an den ge-
nannten Orte»; einige Jahre auch im
Kloster Maria-Stein, wo er die theolo-
gischen Fächer lehrte. Zu Anfang der

Vierziger-Jahre lebte er mit einigen sei-

ner Milbrüder in Paris, wo er unter
Anderm für die Seelsorge dort wohnen-
der^Dentschen sich so unermüdet opferte,
daß er schwer erkrankte und bald zur
Ueberzeugung gelangte, daß er die Gene-

snng nur in der Schweiz oder in Deutsch-
land finden könne. Also klopfte er im
Sommer 1847 an der ihm wohlbekaun-
ten Pforte des Klosters Einsiedeln an,
fand Einlaß und um Ostern 1848 Auf-
nähme in den Klosterverband.

Bon da an arbeitete er bei uns in
bekannter, segcnsvollcr Weise in der Seel»

sorge nnd besonders in der Schule, die

an ihm eine ihrer erste» Zierden verlor.
Seine literarischen Arbeiten sind durch

ganz Deutschland bekannt und in ihrem

hohen Werthe anerkannt und noch vor
kurzer Zeit wurde ihm von der k. k. Aka-

demie der Wissenschaften in Wien unter
besonders ehrenden Umständen daS Dvk-
torat bcr Theologie ertheilt.

Seit Jahren litt der Selige an Ma-
genbeschwerden und Gicht, einem, wie es

scheint, ererbten Uebel, das indessen bis

vor einigen Monaten seiner Arbeitskraft



und Arbeitslust wenig Eintrag zu thun

schien. Eine Reise, die Carl letzten

Frühling in seine Heimath Braunschweig,

welche er seit 30 Jahren nicht mehr ge-

sehen, unternahm, und die mit ziemlichen

Strapatzcn verbunden war, verschlimmerte

das Uebel; es trat als Magenlathnrr
auf und verschlimmerte sich allmählig so,

daß man für den Kranken zu fürchten

anfing, und ihn daher zu besserer Pflege

nach der Statthaltern Psäsfiko» brachte.

Hier trat vor acht bis zehn Tagen eine

gewaltsame Krise ein, ohne daß man je-

doch ahnte, der Tod sei schon so nahe;
immer »och hoffte man, als in den zwei

letzten Tagen der Zustand des Kranken

sich auf einmal zum Schlimmsten wandte.

An seinem Tovbetle standen als Tröster
der ebenfalls kranke I'. Rupert, Dekan
des Stiftes und 3 andere Mitbrüder.
Den 6. Augnst Abends empfing I'. Carl
die hl. Sterbsakramente mit innigster

Andacht. Helles Bewußtsein behielt er

bis zum letzten Augenblicke und die Seele

löste sich fast ohne Kampf von ihrem
irdischen Begleiter.-

Unter den hinterlassenen Manuskripten
des Selige» befindet sich auch eine an-

ziehend geschriebene Selbstbiographie, die

etwa später zu einem einläßlicheren Nekro-

loge benutzt werden dürfte.

Der Religionsunterricht an den aar-
gauischcn Geincindeschuten.

(Fortsetzung und Schluß.)
2> Die ausschließliche Ncbcrtragung des

Religionsunterrichtes in der Schule an die

Lehrer.

Auf dem neuen Lehrpla» figurirt zwar
der Religionsunterricht immer noch als

Schulfath, aber in einer Weise, welche
die Trennung der Schule von der Kirche,
statt zu milder», nur in verstärktem
Grade konstatirt. Denn dieser Religions-
unterricht in der Schule wird dem lirch«
lichen Religionsunterricht gewissermaßen

als etwas Gegensätzliches gegenübergestellt,
indem er erstens als biblischer Neli-
gionsuntcrricht im Gegensatz zum kon-
^ssioncllen bezeichnet und zweitens
die Ertheilung desselben ausschließlich
dem Lehrer übertragen wird.

Das mehr erwähnte Kreisschrciben der

Grziehungsdircktion drückt sich hierüber
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folgendermaßen aus: „Es ist zu bemcr-

„kcn, daß der Religionsunterricht in der
„S chu le, beziehungsweise derb i b l is ehe

„Religionsunterricht, nach dem Gesetze

„vo m Leh rcr u u d n i chtvo m P f ar-
„rcr ertheilt werden soll, wie solches

„auch in allen rcformirten und in den

„meisten katholischen Schulen wirklich gc-

„schielst. In andern katholischen Schulen

„dagegen ertheilt der Pfarrer den reli-

„giösen Schulunterricht." Das Kreis-
schreiben beauftragt schließlich die Schul-

räihe, durch die Direktoren den Bezirks-
konferenzen davon Kenntniß zu geben,

„daß der biblische Reli g ion s un-

„terricht in allen Schulen von den

„Lehrern zu ertheilen sei."
Der Pfarrer varf also die Ertheilung

des sogenannten biblischen Religions»»-
lerrichtes unter keinen Umständen bean-

spruchen. Er muß dieselbe selbst dann

dem Lehrer überlassen, wenn derselbe

reformirter Konfession oder ohne alle

Konfession ist. Auch steht es anderseits
dem Lehrer nicht frei, den Religionsun-
terricht in der Schule dem Pfarrer zu

überlassen, indem er angewiesen ist, den-

selben selbst zu ertheilen.

Wohl ist dem Pfarrer durch H 98
des Schulgesetzes die Aufsicht über den

Religionsunterricht in der Schule znge-

wiesen, indem es dort heißt: „Dem
„Pfarrer liegt insbesondere die Aufsicht

„über den Religionsunterricht in der

„Schule ob." — Aber offenbar wird
der Pfarrer hierin nicht als Vertreter
der Kirche, sondern als Organ der hö-

Hern Aufsichtsbehörden aufgefaßt. Er hat

seine Aufsicht dahin zu beschränke», ob

die im Lehrplan vorgeschriebene Stun-
denzahl innegehalten und in den einzel-

neu Schulklassen die vorgeschriebenen

Abschnitte deS alten und neuen Testa-

mentes behandelt werden. Der Lehrplan
ist das Regulativ und zugleich die

Schranke der psarramtlichcn AufsichlS-

thätigkeit. Würde sich der Pfarrer jemals
versucht sühleu, wegen unkathvlischer Er-
theilung des biblischen Religionsuntcr-
richtes mil einer Beschwerde an die

Schnlbehörden zu gelangen, so hätte er

zu gewärtigen, daß in letzter Instanz
seine Beschwerde als Uebcrschreitung

der durch das Gesetz normirten Aufsichts-

sphärc und als Hinübergreifen in das

konfessionelle Gebiet taxirt und abgcwie-

sen würde.

3. Das Projekt eines gemeinsamen biblischen

RcligionSlchrbuchcs.

Durch den Ausschluß des Pfarrers von

Ertheilung des Religionsunterrichtes in

der Schule und durch die ausschließliche

Uebertragung dieses Unterrichtes an die

Lehrer und zwar ohne Rücksicht, ob a»

einer katholischen Schule ein katholischer

oder reformirter Lehrer wirke, ist zwar
die Konfessionslosigkeit des Unterrichtes

dem Wesen nach schon statuirt. Soll aber

die Konfessionslosigkeit eine prinzipiell
vollendete sein, so muß noch ein weiteres

Moment hinzutreten: Ein geeignetes

Lehrmittel. Ein konfessionsloser
biblischer Religionsunterricht
ruft einem konfessionslosen
biblischen Lehrbuch. Ein solches

liegt bereits seit Jahressrist im Projekt
und ist gegenwärtig im Werden begriffen.

Die Kantonalkonferenz der aargauischcn

Lehrerschaft hat am 1. Oktober 1806

auf Autrag des Herrn ErzichungSsckretärs

Hvllmann mit großer Mehrheit beschlos-

sen, dem hohen Erziehungsrathc den

Wunsch auszusprecheu: „Es niöchle für

„den Unterricht in der biblischen Geschichte

„an den Gemeindeschulen beider Koufessio

„nen ein gemeinsames Lehrbuch »ach Mit-
„gäbe des Lehrplaucs von einer aus

„Katholiken und Reformirtcn, gemischten

„Kommission bearbeitet und eingeführt

„werden."
Laut dem gedruckten Bericht über die

Verhandlungen genannter Kantonalkou-

fcrenz suchte der Antragsteller die Ein-
sühruug eines gemeinsanien biblischen Lehr-

bûches durch folgende Gesichtspunkte als

eine „fast uuabweisliche Nothwendigkeit"

darzustellen: „Durch Annahme eines
„Lehrplanes für beide Konsessione» haben

„die Schul- und Slaalsbehördcn schon

„ihren Willen kund gegeben, daß auch

„nur ein Lehrbuch für beide Kousrssioiien

„eingeführt werden soll. — Die biblische

„Geschichte ist ein neutrales Gebiet; denn

„die biblische Geschichte ist weder kalho-

„lisch h?) »och reformirt. — Durch das

„gemeiusame Lehrbuch der biblischen Ge-

„schichte werden die Keime religiöser

„Duldsamkeit, konfessionelle» Friedens
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„und kirchlicher Elntracht in die Herzen

„der Jugend gepflanzt, weis für einen

„paritätischen Kanton doppelt wichtig ist.

„— In Folge Einführung eines gemein-

„samen Neligionslehrbuches >vürdc für

„die Lehrer eine Art Freizügigkeit im

„ganzen Kanton entstehen. Die Gemein-

„den hätten bei Anstellungen eine größere

„Auswahl und müßten nicht erst nach

„der Kirche fragen."

Der hohe Erziehungsrath hat, dem

Wunsche der Kantonalkonfercnz entspre-

chcnd, wirklich eine gemischte Kommission

niedergesetzt und sie mit der Bearbeitung

eines biblischen Lehrbuches beauftragt.

Die katholische Schuljugend wird also

demnächst ein ReligionS - Lehrbuch in

die Hand erhalten, welches nicht von

der allein berechtigten Autorität — der

Kirche — und auch nicht unter ihrer

Mitwirkung (ausgenommen für den Fall,
daß für das Religivnslchrbuch die bi-

schöfliche Genehmigung nachgesucht und

erlangt würde), — sondern lediglich

von der zivilen Autorität veranstaltet ist.

Die katholische Schuljugend wird an der

Hand dieses Rcligionslehr - Buches nn-

terrichtet werden — nicht von dem Or-

gan der Kirche - dem Pfarrer —
und auch nicht vom Lehrer als Beans-

tragten des Pfarrers, sondern von dem

Lehrer als Organ des Staates, mit der

Instruktion, den Unterricht im konfessivns

losen Sinn zu ertheilen.

Es besteht sonach für die reli-
giöse Bildung der heranwachsen-
den Generation ein zwei artiges
Lehramt: ein kirchliches — außer
der Schule — und ein st a atliches
— in der Schule; ein katho-
lisch es, vom Seelsorger Namens
der Kirche geübtes, und ein kon-

fess i o n s loses, vom Lehrer aus

Auftrag des Staates zu üben-

des

Wie tief hiedurch das unveräußerliche

Recht der Kirche, in Sachen der Religion

die alleinige Lehrerin ihrer Angehörigen

zu sein, verletzt wird, und welch' ernste

Gefahren durch die dargelegte Organisa-

tion des Religionsunterrichtes für die

Reinbewahrung und Forterhaltnng des

katholischen Glaubens bei Jugend und

Volk herbeigeführt werden, bedarf keiner

näpern Ausführnng.

Roch ci» Wort über zwei Disziplinar-
Frage».

(Mitgetheilt aus den Urkantonen.)

Die schweizerische K>rchenzeituncst regt

in Nr. Zl zwei Fragen von großem In-
teresse an, daher werden Sie einem Laien

auch einige Beiträge dazu gestatten, wir
meinen den Besuch von Schützenfesten

durch Geistliche und deren Verhalten gegen-
über den radikalen Zeitungen.

Der katholische Priester thut im All-
gemeinen gewiß besser, wenn er den Schü«

tzenfesten nnd ähnlichen Gelagen ferne

bleibt, indessen den Besuch geradehin und

allgemein zu verbieten, könnte wohl kaum

passend sein. Nach unserer Ansicht soll

das unbedingt verboten werden, was wirk-

lich böse oder zum Aergerniß ist, waS

denn doch von einem bescheidenen Besuche

solcher Feste nicht gesagt werden darf.
Es kömmt bei solchen Besuchen sehr viel

auf den Charakter der Besuchenden

und auf die Form des Besuches an.

Hochwürdige Herren, die allenfalls sich

leicht bei einem Glase vergessen, d. h.

unbehutsam werden, ist ein solcher Besuch

immer nächste Gelegenheit zum Aergerniß,
andere hingegen mehr ernsten Charakters
und von vorsichtigem Benehmen dürften

wohl sich ohne alle Gefahr ein solches

Fest besehen, und selbst noch Belehrung,

wir wollen sagen, Stoff zur Belehrung
dabei finden.

Was dann aber die Form des Besuches

betrifft, so sollte sie n i e anders, als die

eines stillen Beobachters sein. Hau-

delnd auftreten sollte der kath. Geistliche

bei solchen Festen nur, wenn es gilt, all-

fällig erfolgte Angriffe gegen die Kirche

abzuweisen. Alles übrige Toastiren, das

offiziell Mitmachen, kurz jede Ostentation

ist für einen katholischen Geistlichen bei

solchen Schützen- und ähnlichen profanen

Festen entschieden vom Nebel, sehr leicht,

auch ohne Absicht, Aergerniß erregend,

und wirkt äußerst nachtheilig bei einem

großen Theil der katholischen Bevölkerung

auf seinen Namen und Beruf. Ja, mögen

sich die Hochwürdigen Herren nur der Worte

erinnern, daß sie wenigstens die „Schwa-

chen" nicht ärgern sollen, wenn sie sich

selbst stark genüge fühlen, der gesuchten

Gefahr zu trotze».

Was dann in den „zwei Bitten"
unter Ziffer 5 besagter Nr. dieses Blat-
tes gesagt ist, daß der Besuch von Geist-

liche» nichts dazu beitrage, die Kirchen-

feinde gegen sie nnd die Katholiken besser

zu stimmen, das können wir aus vollster

Ueberzeugung nur bestätigen und unter-

schreiben.

Ach, täusche man sich doch nicht und

gebe sich nicht dem Wahne hin, daß man

durch Beiheiligung an profane» Gelagen
der Kirche Dienste leiste, oder die Zecher

bekehre, oder Vorurtheile gegen den Prie-
stcrstand beseitige, nein und abermal nein.

Alles Konuiviren hilft nichts, der »nta-

dclhafte Wandel nnd ernste Pflichttreue,
mit christlicher Liebe gepaart, sind es

einzig, wodurch der katholische Priester
den Gegnern einige A ch t u n g a bnöthi-
gen kaun, mit Festdusel und Weinselig-
keit gewinnt er keine Herzen.

Nach unserm Dafürhalten ist obcrhirt-
liche Mahnung im Allgemeinen besser alS

unbedingtes Verbot. -

Schwer wird die Verantwortung einst

sein für Seelenhirten, wenn sie selbst die

Giftpflanze durch ihr Ansehen verbreitet

haben!

Noch wichtiger ist der Gegenstand be-

züglich der Presse. Auch hier scheint

uns eine Unterscheidung nothwendig.

Einzelne Priester, die Beruf und Zeit
haben, sich mit Publizistik zu befassen,

müssen auch radikale Blätter lesen, sonst

kennen sie den Gegner nicht, den sie be-

kämpfen wollen; es wäre daher zu viel
gefordert und nicht rathsam, wenn die

Geistlichen die radikale Presse ganz igno-
»iren würden, aber man sollte es so ein-

richten, daß ein Blatt von Mehreren ge-
lesen werden kann, damit nicht ein zahl-
reiches Abonnement nölhig wird; dagegen

sollten die Hochwürdigen Herren Gcistli-
chen die katholisch geschriebenen Zeitungen
durch zahlreiches Abonnement unter-

stützen; aber nicht nur dadurch, sondern
eben so sehr durch Beiträge an Ar-
bei ten, wobei sie selbstverständlich die

religiös sittliche Seite und die Bekämpfung
der Kirchengegner sich zur Aufgabe setzten.

Absolut nothwendig hielte» wir da-

gegen und bitte» wirklich recht aufrichtig



die Hochw. Obern dafür, daß die Korrc

spondenzeu und publizistische Betheiligung
der Geistlichen ein notorisch kirchenfeind-

lichen Blättern u, dg». denselben ernst

untersagt werden. Diese Bethätigung ist

an und für sich schlecht; es ist eine

Unterstützung fremder Sünden, wenn der

bezügliche Artikel des Geistlichen selbst

unschuldig gehalten ist. Es ist eine mo-

ralische und materielle Begünstigung der

Kirchengegner und das Aergerniß, wel-

chcs damit gegeben wird, ist groß. Nicht

nur kirchlich gesinnte Katholiken nehmen

Anstoß an solchen Handlangerdiensten des

Antichrists, sondern durch den Umstand,

daß Geistliche sich in radikalen Zeitungen

vernehmen lassen, wird jene Klasse leicht

sinniger Katholiken, welche der Tages-

Meinung gerne huldigen, bcthört, es sei

wirklich gar nichts Böses in solchen Vlät-
tern, sonst würde der und der Herr, heißt
es dann, nicht selbst auch darein schreiben.

Topographic des Bisthums St. Galten.
(Fortsetzung.)

4. Das Landkapitel SarganS.

Dieses Kapitel hat mit Gams 10,481
Katholische und 606 Evangelische.

1. Gams, zu unterst im Bezirk Wer-

denberg, einzige katholische Pfarrei, an

der Straße nach Wildhaus, in sruchtba-

rer Lage, Marktort, hat 1745 Seelen

ohne die weite Diaspora von Grabs und

Buchs, die kleine Kirche scl 8. Makao-
lew auf dem Berglein, die große, neue

ist in Arbeit — Ecksteinsegnung 20. Mai
1807, — eine große Kapelle act 13. V.

in Gasenzcn, einen Pfarrer und

Kaplan, eine untere, mittlere und obere

Winterschulc.

2. Sargans, im Sarganserlaud, am
Fuße deß Gonzcn, an der Eisenbahn nach

Zürich und St. Gallen, vor dem großen
Brand, 8. Dez. 1811, Städtlein, hat
1088 Seelen, eine Kirche scl 8. Osrvsl-

àn, eine Kapelle auf dein Sple» act

8obn8tiiunlm, eine kleine im Bild,
Pfarrer und Kaplan act U. V. M, und

nmn zweiten Kaplan, cine Realschule,
eine untere und obere Jahrschule.

3. Mels, 20 Minuten von Sargans,
17 Stunden südlich von St. Gallen,
Marktort, weite Pfarrei und zweitgrößte,
l)"t 3875 Seelen, eine großartige Kirche
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scl 8. ?otr»m et Csulnw rXp., Pfarrer
und Kaplan, seit 1051 ein Kapuziner-

klostcr, eine Muttergotteskapclle im Dorf,
eine Filalkapclle scl 8. Iweium et
cVnclresnc Hp. im Dorf Wangs, eine in

Ragnatsch sck 8. dlieolsum cko I-3ue,
eine »> hl. Kreuz sä 8. Ercieein, eine

in MädriS act 8. IVlieliselem, eine in

Tils, l'/z Stunde am Berg; Schulen:
untere und obere Jahrschule im Dorf,
eine Winterschule untere und obere in

Wangs, eine in Grünenfeld, eine in hl.

Kreuz, eine in Butz, eine in Vcrmol,
eine in Mädris und eine in Tils.

4. Weißtannen, 4 Stunden hinter

Mels, an der Scez, in einem Alpenthal,

früher Filiale von Mels, jetzt Pfarrei,
hat 408 Seelen, eine kleine Kirche sei

8. ckoli. Lspt. und auf der Alp eine

Kapelle mit 12 hl. Messen act 8. Mcu-
ritium, einen Pfarrer, eine Winlerschulc

im Dürstein und eine in Schwendi.
5. Bilters, vilis torrs, einst Filiale

von Mels, seit 1487 Pfarrei, hat 081

Seelen, eine Kirche sei 8. Mclsrcluw,
einen Pfarrer, eine untere und obere

Winterschule.

0. Ragaz, wichtiger Kur- und Badeort,

an den Grenzen des Kantons Graubün-

den, uralte Pfarrei, hat 1510 Seelen,

eine >703 erbaute Kirche scl ^seensionem

L. V. >1., unten im Dorf die alte ver-

lassene St. Leonhards-Kirchc, einst Wall-
fahrlskirche, deren Güter 1838 dem Ar-
mcnsond in Ragaz einverleibt worden,

einen Pfarrer und Kaplan, eine Real-

schule, untere und obere Jahrschule.

7. Pfäffers, uraltes 20. Febr. 1838

aufgehobenes Bencdiktinerklvster auf dem

Berge, 1 Stunde ob Ragaz. Da ist

jetzt die große Irrenanstalt, eine Pfarrei
mit Pfarrer und Kaplan, hat 502 See-

len, eine Klosterkirche sei 8. Kirminnm

rVdk., eine Kapelle scl 8. IAsrx;sritIlsm,
eine Winterschulc im Dorf, eine in

Vadura und eine auf St. Margarethe,.
8. Valens, links der Tamina, ob dem

Bad Pfäffers, seit Aufhebung des Klo-

stcrs Pfarrei, hat 375 Seelen, eine kleine

Kirche scl 8. I9,ilippiim ot 3se.
eine Kapelle scl-8. .-Viitcinium in Vasün,
einen Pfarrer, eine Winterschulc in Va>

lens und eine in Vasön.
9. Vättis, an der Tamina, 4 Stun-

den hinter Pfäffers am Nolveuserthal,

uralte Filiale von, Klostcr Pfäffers, jetzt

Psarrei, hat 328 Seelen, kleine Kirche,

einen Pfarrer und eine Winterschulc.
10. Flnms inten an der Seez, uralte

große Pfarrei, hat 2484 Seelen, eine

große 1803 neu erbaute Kirche sck 8.

Iksurentium et IZsitliel., eine Kapelle

sä 8. ^ntoniuin cle I^scl. auf Halb-
weil, alle Dienstag Messe, eine Kapelle

auf Portcls, eine sä 8. l'etrum am

Vorderberg und eine »>l 8. cksookum

auf dem Hinterberg, einen Pfarrer, einen

Kaplan und eine» Benefiziaten, eine obere

Winterschulc und eine untere Jahrschule,

eiue Winterschulc in Hochwiesen, eine am

Klcinberg, eine am Vorder- und eine am

Hinterberg.
11. Berschis-Tschcrlach, zwei Dörfer

an der Straße von Sargans nach Wal-
lenstadt, hat 546 Seelen, Tschcrlach gegen

Sargans hat eine kleine Kirche scl 8.

dstksrinsm, Berichts eine auf einem Hü-
gel scl 8. 3ol>. liapt., dabei der Pfarr-
Hof, eine kleine Wallfahrtskapelle scl 8.

tleorAium M auf einer Felsenhühe ge-

gen Wallenstadt, einen Pfarrer, eine Win-
terschule in Berschis und eine in Tschcr-

lach.

12. Wallenstadt, fast am Wallcnstadter-

see, Landungsort, da ist jetzt die große

Kaserne, in weinreicher Lage, 3 Stunden

von Sargans, alte Pfarrei, hat 1243

Seelen, eine alte Kirche s<1 8. 8oreicim

et lAm'imilli außer der Stadt und eine

große Kapelle sck 8. Osrvslclum in der

Stadt, Pfarrei und Kaplanci, eine Real-

schule, eine untere, mittlere und obere

Jahrschule uno eine Winterschule am

Berg.
13. Mols, links neben dem Wallen-

stadtersee an der Eisenbahn, einst Filiale
von Quarten, seit 1787 Pfarrei, hat

720 Seelen, eine 1805 ncnerbaute Kirche

sä 8. rVntcmium cle l'scl., einen Pfarrer
und eine Winterschulc.

14. Quarten, auf gleicher Seite am

See, aus der Anhöhe, hat 870 Seelen,

eine 1800 neu erbaute Kirche scl 8. Kul-
lum ot Mcrtinum kp., einen Pfarrer,
eine Winterschule in Quarten, eine in

Oberterzen und eine in llntertcrzen an

der Eisenbahn.

15. Murg, 1 Stunde unter Quarten
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am See und a» der Eisenbahn, an den

Grenzen vom Kanton GlarnS, Filiale
von Quarten, seit 1730 Pfarrei, hat

593 Seelen, eine 1739 erbaute Kirche
ack 8. 3otr. Lapt,, einen Pfarrer, eine

Winterschnle in Mnrg, wo die große
' Spinnfabrik ist, eine in Quinten über

dem See,

In diesem Kapitel, das ganz katholisch

ist, sind 15 Pfarreien, 23 angestellte

Priester und ei» Kapnzinerkloster,

(Fortsetzung folgt.)

Wochen-Chronik.

Buildcsstndt, In einem Ber ner
Blatte wird dem Hochwürdigsten Bi-
schof von Basel der Vorwarf ge-

macht, er habe 49,999 Fr. an PeterS-

pfennig ans dem Kanton B ern nach Rom

geschleppt. Darauf gibt ein Korrespon-
dent ans Bern folgende Antwort! Wol-
lcn die Herren doch gefälligst ausrechnen,

wie viel jährlich von den fremden pro-
te ft a ntis ch e n Missionsgesellschafien fort-

genommen wird ans dem Kanlon Bern.

Haben da die Katholiken nicht das gleiche

Recht, zu schenken, wo sie wollen, wenn

sie darneben ihre Steuern und Abgaben
bezahlen. Ein Fluch haftet jedenfalls auf
diesem jurassischen Peterspfenmg nicht;
denn der Jura ist zur Stunde und an-

erkannlcrmaßcn reicher und im Einzelnen

wohlhabender als der alte Kanton.

Diese Hatze gegen den Peterspfennig,

dessen Summe aus der Schweiz offenbar

mit der protestantischen, zwar sehr pro-

saischcn Phantasie noch mehr überschätzt

wird, ist die größte Blamage auf den

Begriff schweizerischer Freiheit. In keinem

monarchischen Staat tritt man diesem

freie» Willen entgegen, nur in einigen

paritätischen Kantonen mit ihren Zwcr-
genbegriffen von Freiheit und in elnem

Theil der Presse, deren einziger geistiger

Vorrath darin besteht, Jahr ans Jahr
ein aus der katholischen Minderheit herum

zu knuten.

Salothnrn. Es war gegen Ende des

letztverslvssenen Mvirats, da sah man in

einem hiesigen Zeitungsblalte ans einen

Sonntag bereits ein Dutzend Tänze-
reien angekündet. Das ist so ganz ein

Zeichen unsers gennß-, vergnügungs- und

vcrschwendungssüchtigc» Zeitalters. Die
Wirthe locken links und rechts von allen

Seiten die frendetanmelnden Leute an

sich, wollen sie in ihre Finger nehmen

und ihre Geldbeutel auspressen. Kein

Sonntag und kein Feiertag vergehet,

daß nicht dergleichen Bachanalien, mehr

oder weniger zahlreich, abgehalten wer-
den. Ist es nicht, als wenn's daraus

abgesehen wäre, zumal das Jungvolk
moralisch und ökonomisch zu Grunde zu

richten? Von oben herab wird's zuge-

lassen. Warum? — Ei, das ist ja lustig

soziales Leben, und die Patentgebühre»

der vielen Wirthschaften und Badchäuser

tragen dem Staate auch etwaS ein Da-

gegen können sich Eltern, Meisterlcute,

Familien und Gemeinden nichts weniger

als freuen, denn die Söhne und Töchter

setzen gar sehr zu, sie wollen Geld haben,

mag der Vermögenssland noch so schlimm,

der Schuldenznstand noch so arg aus-

sehen. Wäre nicht, so frägt das Echo

vom Jura, der Erlaß eines Gesetzes

wünschbar, zu Folge welchem, ähnlich wie

im angrenzenden Kanton Bern, die Tänze

allgemein ans bestimmte Sonntage wäh-

rend der schönen Jahreszeit beschränkt

würden, beispielsweise aus den ersten

Sonntag im Monate? Nur wenn Feste

ersten Ranges auf solche Tage fallen,

darf es dann auch nicht erlaubt sein,

was in diesem Falle zu publiziren wäre.

Für die Badhäuser cigends soll keine

priviligirte Ausnahme mehr gestattet, es

soll mit dem verrosteten Mißbrauch gründ,

lich ausgeräumt werden, Rechtsgleichheit

herrschen, was für die Feiertage mit so

starker Betonung gewünscht wird.

Llljeril. Für Gründung einer Irren-
anstatt wurden seit sieben Jähren be-

reits gesammelt:
1. Jahr Fr. 19,751.15
2. „ „ 871.39
3. „ „ 6,839.97
4. „ 6,713.19

„ 14,123.21

„ 22,978.37

„ 16,651.37

5. „
6.

Summa bis heute Fr. 78,92?'87

Hie und da hört man die Bemerkung,

es dürfte St. Urban sich für diese

und ähnliche Anstalten eignen.

-- Dienstag den 13. August wurde

zu Ve r o m ü n st c r in der lobw.

Stiftskirche das feierliche Stiftcrjahrzcit
(Bcrojahrzeit) gehalten. Diese Jahrzeit
wurde früher von den Geistlichen sowohl,

welche Stiftspfründen nine haben, als

auch von andern Geistlichen sehr zahlreich

besucht. Immerhin ist die Theilnahme,

der auswärtigen Geistlichen, bemerkt die

Luzerner-Zeitung, an dieser Jahrzeit ein

Akt der Dankbarkeit für den Einfluß,
denn das ehrw. Stift für die Verbreitung
und Befestigung des Christenthums in

unserm Lande ausgeübt, für die edle

Dienstwilligkeit, welche das Stift in seinen

inkorporirten Pfarreien und auch a»

andern Kirchen, so gut es kann, noch

bewährt.

Anrgail, Der Regicrungsrath hat

seinen Entwurf über Errichtung einer

Zwangsanstalt für Taugenichtse uns

Faullcnzer vollendet. Also gibt es

im Kulturstaat, 25 Jahre nach Aus-

Wanderung der Mönche, dennoch noch

Fanllenzer, und zwar in solcher

Zahl, daß der Staat eine — Zwangs-
anstalt errichten muß!!

Basel. Aus dem Elsaß vernehmen

wir, daß am 31. Juli in dem Kloster

zu Niederbronn die ehrwürdige Mutter

Alphonse, Stiftcrin des Ordens der

Töchter des allcrheiligste» Erlösers von

Niederbronn verschied. Schwester Al-
phvnse (Elisabeth Eppinger), ein armes

Bauernmädchen, aber von heiligmäßiger

Frömmigkeit, trat im Jahre 1859 zum
erstenmale mit ihrer Stiftung, welche sich

verpflichtet, jedes christliche Liebes-

werk zu verrichten, in die Oeffentlichkcit,
und jetzt, bei ihrem Tode, ist ihr Orden
bereits in mehr als 199 Klöstern in

Frankreich und Deutschland verbreitet,
und mehrere tausend Schwestern gehöre»

ihm, der von Katholiken und Protesta»-
ten gleichmäßig geliebt ist, an.

St. Gallen. Am heutigen Tage bc-

ginnt ein Tridnnm von Festlichkeiten a»

der St. Gallischen Kathedrale, auf wcl-

chcs hin die ehrwürdige Domkirchc sich

in den schönsten Schmuck ihrer bereits

vollendeten Restauration gekleidet.

Samstag wird der hochwürdigste Hc^
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Bischof Karl Johann dic feierliche Kon-

sekration der Domkirche, unterstützt vom

gesammten Episkopat der katholischen

Schweiz, vornehmen, Sonntag feiert die

Kathedrale seit ihrer Erbaung durch

Fürstabt Cölestin II. ihr erstes Centena-

rium und Montag schließen die Jahres-
konscrenzen der schweizerischen Hochwür-
digsten Herren Bischöfe die seltene und

hochwichtige Festlichkeit.

Apprnzell. H erisau. (Bf. v. 19. Aug.)
Sonntags den 4. d. M. ist ein lang er-

sehnter Wunsch der hiesigen Katholiken in

Erfüllung gegangen, nämlich die Eröffnung
des katholischen Gottesdienstes an hiesi-

gem Orte. Die Zunahme der Bcvölke-

rung, die aus zirka 999 Katholiken
angewachsen ist, sowie die Entfer-
»ung von Goßau machten es immer

wunschbarer, daß die katholische Menge
ìn hier ihre religiösen Bedürfnisse be-

friedigen könne. Und bäldcr noch als
wir hoffen durften, gelangten wir zum
Ziele, Durch die Fürsorge des Hochwst.
Hrn. Bischofs von St, Gallen wurde ein,
sur die erste Zeit wenigstens, ausreichen-
deS Lokal aquirirt. Mit Vergnügen mel-
den wir, daß die Appenzellerregierung und
auch die protestantische Geistlichkeit hiesi-
ger Ortschaft uns nicht die geringste»
Schwierigkeiten in den Weg legten. Von
hiesigen protestantischen Privaten erhiel-
ten wir selbst einzelne Beiträge. So sind
wir jetzt im Besitze eines Betsaalcs, der
für 299 Personen Raum bietet und ein-
fach zwar, aber würdig ausgestattet ist,
Vor der Hand wird jetzt der sonn- und
seiertägliche Gottesdienst durch einen Hochw
Herrn Geistlichen aus St. Gallen bc-
sorgt, hGebe Gott, daß wir bald einen
ständigen Kurator erhalten.)

Sonntag den 4, d. M. hatten wir,
wie bereits angedeutet, die hohe Freude
zum ersten Mal dem hl. Opfer in Heri-
sau beizuwohnen. Hochw. Hr. Domdekan
Schubiger in St, Gallen und Hochw, Hr.
Kapla» Falk iu Goßau erfreute» uns
mit ihrer Anwesenheit, Schon lange vor
Beginn des Gottesdienstes war der Saal
übervoll besetzt; wohl so viel als der
Saal selbst faßte, mußten leider draußen
stehe». Doch so groß auch die Menge
der Anwesenden war, wurde doch die

treffliche Predigt des Hochw, Hrn. Dom-

dekan mit lautloser Stille begrüßt, wie

auch daS feierliche Hochamt in heiliger

Ruhe, in erbaulichster Weise gehalten ward.

So viel man an jenem Gnadentage

und die folgende Wo,he hindurch hören

konnte, war Alles höchst befriedigt und

erfreut. Auch die Protestanten, die in

bedeutender Anzahl der Feier beigewohnt,

äußerte» sich sehr günstig. So ist die

allgemeine Stimmung nur Lob und

Freude.

Dank also, herzlichsten Dank den edlen

Männern, die uns zu dem Glück eines

eigenen Gottesdienstes verholfen! Dank
dem Piusvereine, der das herrliche

Jnstit,t der Inländischen Mission gegrün-

det, dessen größtmögliche Verbreitung je-

dem wahren kaiholischen Christen am Her-

zcn liegen muß,

Dank dem Hochwst, Hrn. Bischof
in St. Galle», der so väterlich für
dies gesorgt! Dank dem Hochw. Hrn.

Pfarrer Ruggle, der die einleiten-
den Schritte und setther immer der Sache

sich bestens angenommen, und Dank dem

Hochw. Hrn. Kaplan Falk, der eben-

falls viel gethan!

Dank zumal auch den edlen Bcwoh-
nern von Goßau, die uns so nam-

hafte Beiträge zum heiligen Zwecke gc-

geben!

Dank Allen, Allen, die uns durch

Gebet und milde Gaben es ermöglicht

habe», von nun an unsere religiöse»

Pflichten, sowie wir sollen, zu erfüllen!

Das leitende Konnte.

Uri. Letzten Samstag wurde» an einem

gähe» AbHange der Axensiraße zwischen

Fluelen und Sisikon die Hauptlestand-

theile einer Monstranz und eines Zibo-
riums aufgefunden. Die Gegenstände

waren auf einer ziemlich weiten Fläche

unter die Steine umher gesäet and sind

alle sammt und sonders schauderhaft zu-
geeichtet. Die Kirchenräuber halten
muthmaßllch an einer Stelle oberhalb der

Straße die geraubte Beute sondirt und
die ihnen werthlvs scheinenden Theile
über die Straße hinausgewoefen. Ein
schon einige Tage vorher a^ nämlicher
Tielle aufgefundener Mantel und eine

daneben liegende Albe wird erweisen, ob

die in der Pfarrkirche zu Jngenbohl gc-
raubten Kirchengcfässe mit den zum Vor-

schein gekommenen Gegenständen identisch

sind.

Obwaldcn. (Mitgcth.) Die Baute
des Pensionats in Sarne» rückt vor-

wärts; man hofft dasselbe noch diesen

Herbst unter Dach zu bnngen. Der dieß-

jährige Studenten-Katalog der I'?. Vc-
ncdikliner enthält als Beigabe die Ge-

schichte der Pfarrei Sarnen von 1399 bis

1499, eine interessante, urkundliche Ab-

Handlung.

Kirchenstaat. Rom, Von den noch

anwesenden Bischöfen haben die meisten

mit dieser und jener geistlichen Kongre-
gation über Sprengel-Angelegenheiten zu

verhandeln; mancher Orientale aber schien

um zureichende Reisemittel verlegen, wo
dann die Propaganda aushalf. Es ist

wahr, die Bischöfe haben dem Papste
Geld zugebracht, mancher Orientale aber

hat ihn darum gebeten,

Frankreich. Den 3, d. soll der apo-
stolische Nuntius Msgr. Chigi, dem Mi-
nisterium des Auswärtigen formell ange-
zeigt haben, daß der heilige Vater ein

ökumenisches hallgemcmes) Konzilium auf
den 8. Dezember 1868 berufe. Die fran-
zösischen Bischöfe sollen vorher ein Na-
tion a l-Con eil in Paris halten.

Belgien, Der am 2. September bc-

vorstekende Katholikongreß in Mccheln

scheint, was die Anzahl der Thcilnehmcr
betrifft, noch glänzender zu werden, als
der letzte im Jahre 1864 abgehaltene.

Auch aus Italien und Amerika sollen,
wie wir hören, bereits Anmeldungen er-

folgt sein, und hofft man auch eine rege

Betheiligung ans Deutschland. Aus
Frankreich werden unter vielen Andern
der Bischof Dupanloup von Orleans und

die PatreS Hyazinth und Gratry aus

Paris erwartet.

Personal-Chronik.

Ernennung. fSt. Gallcn.j Die Ge-

mcindc Am den Hot Hochw. Hru. Johann
Baptist Keller von Sarmcnstorf, welcher
den letzten JahretkurS im Seminar St, Gcor-

gen mitgemacht, einstimmig zu ihren, Kaplan
gewählt. Hochw. Hr, Keller versah die Stelle
schon mehrere Wochen vlkarlatswclsc.
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Vom Büchertisch.

Wir haben den Lesern der Kichenzei-
tung mitzutheilen, daß von der grünbli-
chen Schrift des Ludwig Clnrus
„dasTridcntiilischcGlilubmsbckenntniß,
durch die hl. Schrift, die Vernunft und
die Geschichte nachgewiesen und erläutert,"
der zweite Band (484 S. gr. 8.) bei

Hurter in Schaffhansen erschienen

ist und somit dieses ausgezeichnete Werk
nun vollständig vorliegt.

In der gleichen Buchhandlung ist

auch eine deutsche Ausgabe der von
dem ehrwürdigen Bcda verfaßten „Kir-
chengeschichtc der Angelsachsen" und das

von Willibald verfaßte „Leben des hl.
Vunifaeins" erschienen unter der vor-
trefflichen Bearbeitung des Dr. M. M.
Wilden. (375 S. in gr. 8.)

Beide cmpfehlenswcrthe Bücher haben

für unsere Zeit eine doppelte Beden-

tung, sie werden die Katholiken in ihrer
Religion stärken und die Nichtkatholiken

zur Muttcrkirche zurückführen; mögen sie

daher von Katholiken und Protestanten
fleißig gelesen und benutzt werden.

Für die kathol. Kirche in Viel.

Von Sr. Gn. Nicolaus Franz, Bischof von

Chur Fr. St). —
Von einem ungenannt sein wollen-

den Luzerner » 3S. —

Inländische Mission.

I Gewöhnliche Vcreins-Bciträge.
Bon einem kleinen Vereine zu Freiburg

Fr. 5. -
Aus der Pfarrei Herchingen „ 6. 80

„ „ „ Neuendorf „ 6. 20

Durch Hochw. Decan Speck in

Benken: -

a. aus der Pfarrei Rieden „ 40. —
h. „ „ „ Gommiswald „ 30. —

Durch Hochw. Pfr. Kurz in

Basadingen „ 3S. —
Uebertrag laut Nr. 31 : Fr. IS,663. 7ö

Fr. tS,0S6. 7S

II. Missionsfond.
Vermächtniß eines unbekannten Wohlthäters

Fr. 1000.-
Uebertrag laut Nr. 12: „ 325. —

Fr. 132S. —

Der Kassier:

P. Banuwart.

Für die kathol. Kirche in
Schnffhausen.

Von H. M. in H. Fr. 6. —
Von I>. W. in V. „ 2. —
Durch Hochw. H. Dekan Cueni auS

den Gemeinden Aesch, Ettingen,
Oberwil und Thcrwil „ 60. —

Anzeige.
Auf Anordnung des bischöflichen Or-

diuariats Chur werden auch dies Jahr
wiederum sowohl im Kollegium Maria-
Hilf in Schwyz, als im Seminar St. Luzi
in Chur geistliche Uebungen für Priester
abgehalten werden, und zwar gemeinsam
für die Loààs Nuriuni und Nicht-So-
dales. Das Triduum beginnt am er-
stern Orte Abends den 2. September,
in Chur den 23. gleichen Monats.

Chur, 10. August 1867.

Für das bischöfliche Ordinariat:
53^ I. M. Appert, Kanzler.

Bei Gebr. Carl nnd Nicolaus Bciizigcr in Einsiedeln ist soeben erschienen:

Jahresbericht über die Erziehungsanstalt
des Benedietiner-Stistes Maria-Ewsiedeln im
Studienjahre 1866/67.

54 Preis: 85 Rappen-

Paraincnten-Handlinig boi!

Stists-Sigrist im Hof Nr. 22 in Lnzern.

Alle Arten und besonders gute und seste Stoffe zn Kirchen-Paroinenten ans Deutschland und Frank-
reich, darunter Kunstgewebe nach anerkannt stylgerechten Ain stern des Mittclalters in allen und besonders
soliden Farben Seiden, Damast, ohne nnd mit verschiedenen Goldgeweben in gut und halb-
guter Qualität, auch mit gothischer Verzierung, ebenso verschiedene Goldstickereien. Auch ^iud
vorräthig und stehen zur Einsicht bereit verfertigte Waaren, als: ìî « «Z < I. in älterer
und neuerer Form und Schnitt, t I, Z isU«« >» und alle in dieses
Fach eingehenden Artikel.

Ferner halte stets eine schöne Auswahl Kirchellgcfässe, uämlicb: große und kleine
i I in Metall und Holz, gothische und andere >«k»i ^
« I, n. Sàisii«»« i,Lc Auch einige feine, halbfeiuc und ordinäre und i II?

viiu» und Vîlvt-Kpiàk», verfertigte ^.11»«,», AI«»««--
kleinerer Art, und zu r S t i cke r e i d i e n e ud er

w. in Gold und Silber. Ferner einige große und viele kleine j» Farben und
sogenanntem Elfen bein guß.

Reparaturen von allen in dieses Fach einschlagenden Artikeln werden bereitwilligst, best-
mö g stich st u n d b il l i g. b e s o r g t. 4

S5
I»i

Ej/peSition und Druck nun à 8chiue»0i>nan» in 8nlnlhurn.


	

